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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1984

Norm

StGB §127 B1

Rechtssatz

In (ö1entliche) Telefonautomaten eingeworfene Münzen stehen im Gewahrsam desjenigen, dem die Nutzung des

Automaten zusteht. Wer diesen Gewahrsam bricht, um sich dieses Geld selbst anzueignen, begeht Diebstahl (so schon

10 Os 41/83).
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